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1 Einleitung

Die Gemeinde Ahrenshagen-Daskow beabsichtigt den rechtsverbindlichen
Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow, für das Gewerbegebiet
„Für den Bereich zwischen der Bahnlinie nach Stralsund und der Straße von
Damgarten nach Daskow“, Ortsteil Plummendorf („Gewerbegebiet Plummendorf“) in
Teilbereichen zu ändern. Dies ist im Rahmen der 1. Änderung vorgesehen.
Die Planänderung umfasst im Allgemeinen Festsetzungen zum Maß der baulichen
Nutzung sowie zur Gestaltung baulicher Anlagen. Zudem sollen die Festsetzungen
zum Anpflanzen von Einzelbäumen sowie zu den Stellplätzen im öffentlichen
Straßenraum aktualisiert werden. Bei dem Maß der baulichen Nutzung wird aufgrund
des Bestandes sowie den künftigen Planungen die Erhöhung der Grundflächenzahl
von 0,5 auf 0,8 sowie die partielle Erhöhung der maximalen Höhe baulicher Anlagen
von derzeit 12,0 m auf 40,0 m notwendig. Auf dieser Teilfläche ist die Errichtung
eines Tiefkühllagers vorgesehen.
Die Planung bzw. deren Umsetzung hat möglicherweise Auswirkungen auf gesetzlich
geschützte Tierarten. Zur Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgte
eine Bewertung der Artengruppen Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien und Amphibien
im Zuge einer Potenzialabschätzung und daraus resultierend die Verfassung eines
artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB).

Abbildung 1: Plangeltungsbereich (rot umgrenzt)
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Abbildung 2: Luftbild des Vorhabengebietes mit Plangeltungsbereich und
geplantem Gebäudebestand (Tiefkühllager) mit einer Höhe
von 40 m (magenta schraffiert)

Abbildung 3: Karte des Biotopbestandes (Quelle: Ingenieurbüro Uhle)
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2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Die Fläche des Plangeltungsbereiches stellt einen genutzten Gewerbestandort dar.
Zwischen den Gebäuden und versiegelten Freiflächen und Wegeflächen befinden
sich Grünflächen. Die Flächen, auf denen die Errichtung des 40 m hohen Gebäudes
(Tiefkühllager) vorgesehen ist, sind vegetationsfrei bzw. von Spontanvegetation
bewachsen. Auf einem derzeit nicht genutzten Gewerbegrundstück im Nordosten
befinden sich einige Bäume und Strauchgehölze.

3 Rechtliche Grundlagen

Bei dem Vorhaben handelt es sich um einen Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG,
dessen Zulassung im Rahmen der Eingriffsregelung gemäß den Maßgaben des § 15
BNatSchG zu regeln ist. In der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für alle
europarechtlich geschützten Arten (alle Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie und alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutzrichtlinie)
sowie für alle weiteren streng geschützten Arten geprüft, ob Verbotstatbestände
gemäß § 44 BNatSchG (Tötung von Individuen, Beschädigung oder Zerstörung von
Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten oder Störung der Art an ihren Nist-, Brut-,
Wohn- oder Zufluchtstätten) zutreffen. Werden solche Verbotstatbestände erfüllt,
wird geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 67 BNatSchG (für
Projekte die nicht im Rahmen einer Bebauungsplanung umgesetzt werden) gegeben
sind. Für Vorhaben im Rahmen der Bebauungsplanung ist gemäß § 45 Abs. 7
BNatSchG die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung durch den Landkreis
Vorpommern-Rügen erforderlich. Verschlechtert sich der Erhaltungszustand einer
europarechtlich geschützten Art durch ein Vorhaben trotz
Kompensationsmaßnahmen, ist die Baumaßnahme unzulässig.

Es werden nachfolgend nur die Artengruppen der Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien
und Amphibien ausführlich betrachtet, da nur diese Artengruppen potenziell betroffen
sein können.

Naturschutzrechtliche Bewertung der Erheblichkeit des Vorhabens
Bei baulichen Planvorhaben sind artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen.
Es ist abzuprüfen, inwiefern das Planvorhaben Auswirkungen auf besonders
geschützte sowie andere Tier- und Pflanzenarten (Anhang EU-Vogelschutzrichtlinie
bzw. Arten der FFH-Richtlinie) hat.

In § 44 Bundesnaturschutzgesetz Abs.1 Nr.1- 4 ist folgendes dargelegt:
Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-
und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor,
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert.



Gutachterbüro Martin Bauer, Gemeinde Ahrenshagen-Daskow, B-Plan Nr. 1, 1. Änderung,
Artenschutz

6

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders
geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
zu beschädigen oder zu zerstören.

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu
zerstören.

In § 44 BNatSchG ist weiterhin jedoch auch folgendes vermerkt (Abs. 5):

 Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder
europäische Vogelarten betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des
Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare
Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes
1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.

 Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
festgesetzt werden.

 Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-,
Besitz- und Vermarktungsverbote nicht vor.

 Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Nachfolgende Arten sind zu berücksichtigen:

I sämtliche europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VSchRL und den
dazugehörigen Anlagen einschl. regelmäßig auftretende Zugvögel n. Art. 4
Abs. 2 VSchRL

II sämtliche Arten des Anhangs IV a FFH-RL
III Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der Richtlinie 92/43/EWG

aufgeführten Arten

Gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie (VSchRL) Artikel 1 unterliegen alle europäischen
wildlebenden Vogelarten den gesetzlichen Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie.
Entsprechend ist § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) anzuwenden.
Welche Tier- und Pflanzenarten besonders geschützt bzw. streng geschützt sind,
bestimmen § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG.

Demnach sind besonders geschützte Arten:
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97
des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (zuletzt geändert durch
Verordnung (EG) Nr. 834/2004 vom 28. April 2004), aufgeführt sind,
b) nicht unter Buchstabe a) fallende
aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt
sind,
bb) "europäische Vogelarten" (s. a. Erläuterungen zur VSchRL),
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 1
(entspricht BArtSchV Anhang I, Spalte 2) aufgeführt sind.
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Demnach sind streng geschützte Arten, besonders geschützte Arten, die
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97,
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG,
c) in einer Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 2 BNatSchG (entspricht BArtSchV
Anhang I, Spalte 3) aufgeführt sind.

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden
von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen, und zwar u.a.
aus folgenden Gründen:

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit,
einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung,
oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt, oder

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Zudem darf eine Ausnahme nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht
verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-RL weitergehende
Anforderungen enthält.
So können nach Artikel 16 Abs. 1 FFH-RL, sofern es keine anderweitige
zufriedenstellende Lösung gibt und unter der Bedingung, dass die Populationen der
betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung
ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, die
Mitgliedstaaten von den Bestimmungen der Artikel 12, 13 und 14 sowie des Art. 15
lit. a) und b) im folgenden Sinne abweichen:
a) zum Schutz der wildlebenden Pflanzen und Tiere und zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume;
b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere Kulturen und in der Tierhaltung
sowie an Wäldern, Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen und
Eigentum;
c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt;
d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und
Wiederansiedlung und der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschließlich
der künstlichen Vermehrung von Pflanzen;
e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme
oder Haltung einer begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden
spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten des
Anhangs IV zu erlauben.

Von den Verboten des § 44 BNatSchG kann nach § 67 BNatSchG auf Antrag
Befreiung gewährt werden, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu
einer unzumutbaren Belastung führen würde.

Die Beeinträchtigungsverbote im Rahmen des Planvorhabens gelten grundsätzlich
für alle Arten, die der Gesetzgeber unter Schutz gestellt hat. Im Hinblick auf die
Durchführung einer SAP ist aber eine naturschutzfachliche Auswahl von geschützten
Arten, die sog. Gruppe der planungsrelevanten Arten, zu berücksichtigen. Bei der
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Auswahl der zu prüfenden Arten/Artengruppen wurden die im Plangebiet
vorkommenden Lebensraumtypen/Biotoptypen ermittelt und einbezogen.
Für die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL wird geprüft, ob die in §
44 BNatSchG genannten Verbotstatbestände erfüllt sind. Entsprechend erfolgt die
Prüfung.

Lassen sich Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der vorhabenbedingt
betroffenen Lebensräume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchführung von
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in
Betracht gezogen (sog. CEF-Maßnahmen, measures that ensure the Continoued
Ecological Functionality of a breeding place/ resting site, Guidance Document der
EU-Kommission, Februar 2007). Diese dienen zum Erhalt einer kontinuierlichen
Funktionalität betroffener Lebensstätten. Können solche vorgezogenen Maßnahmen
mit räumlichem Bezug zu betroffenen Lebensstätten den dauerhaften Erhalt der
Habitatfunktion und entsprechendes Besiedlungsniveau gewährleisten, liegt gemäß §
44 Abs. 5 BNatSchG ein Verstoß gegen die einschlägigen Verbotstatbestände des §
44 Abs. 1 nicht vor.

4 Bestandsdarstellung sowie Prüfung der Verbotstatbestände

Das Vorhabengebiet bzw. die artenschutzrechtlich relevanten angrenzenden
Flächen, besitzen nur eine Bedeutung für die nachfolgend aufgeführten und im
Rahmen der Potenzialabschätzung ausführlich betrachteten planungsrelevanten
Artengruppen. Eine mögliche Betroffenheit weiterer Artengruppen konnte aufgrund
der vorgefundenen Biotopstrukturen im Vorfeld ausgeschlossen werden.

4.1 Fledermäuse

Die Bearbeitung der Artengruppe der Fledermäuse erfolgte im Zuge einer
Potenzialabschätzung. Im Zuge der Umsetzung der Planungen ist kein
Gebäudeabbruch vorgesehen, demzufolge wird der Gebäudebestand nicht weiter
betrachtet. Alle heimischen Fledermausarten sind gemäß
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) als „Streng geschützt“ eingestuft.
Entsprechend besteht eine artenschutzrechtliche Bedeutung für alle
Fledermausarten im Rahmen der Planverfahren bzw. der artenschutzrechtlichen
Prüfung.

4.1.1 Methodik

Es erfolgte eine Potenzialabschätzung auf Grundlage einer einmaligen Begehung
des Geländes im April 2017. Im Rahmen dieser Begehung erfolgte auch eine visuelle
Begutachtung der Baumgehölze mit einem Stammumfang von über 1 m. Bei der
visuellen Begutachtung wurden die Bäume nach Baumhöhlen abgesucht, die eine
potenzielle Bedeutung als Quartierstandort haben bzw. potenziell haben können.
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4.1.2 Ergebnisse

Der Baumbestand innerhalb des Plangeltungsbereiches weist im Ergebnis der
Begehung im April 2017 keine Baumhöhlen auf, die potenziell für Fledermäuse
nutzbar wären. Somit ist eine artenschutzrechtliche Bedeutung des Baumbestandes
nach derzeitigem Kenntnisstand auszuschließen.

4.1.3 Auswirkung des Vorhabens auf die Fledermäuse

Maßgebliche Habitatbestandteile von Fledermäusen (Wochenstuben bzw.
Winterquartiere) kommen aktuell und potenziell im betrachteten Baumbestand nicht
vor. Eine geringfügige nicht artenschutzrechtlich relevante Bedeutung als
Tageshangplatz ist nicht auszuschließen.
Das Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Fledermäuse des
Baumbestandes ist durch die Regelung der der Zeiten der Beseitigung der Gehölze
auszuschließen.
Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen, sollte die
Baufeldberäumung einschließlich der Beseitigung der Gehölze und Gebüsche im
Zeitraum von 1. Oktober bis 15. März erfolgen. Damit wird eine Beeinträchtigung
eventuell vorhandener Tageshangplätze grundsätzlich ausgeschlossen.
Ein Abbruch von Gebäuden ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Im Falle eines
Abbruchs von Gebäuden bzw. maßgeblichen Umbauarbeiten ist der Artenschutz im
weiteren Verfahren gesondert zu betrachten.

4.2 Brutvögel

Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der
Brutvögel erfolgte eine aktuelle Potenzialabschätzung der Brutvögel im Jahr 2017.
Auswertbare Daten lagen für das Gebiet nicht vor. Das Untersuchungsgebiet ist nicht
Bestandteil eines Europäischen Vogelschutzgebietes. Das Europäische
Vogelschutzgebiet „Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“ (DE
1941-401) grenzt südlich der K 22 im Abstand von etwa 100 m an den
Plangeltungsbereich der 1. Änderung an. Eine Betroffenheit der Belange des
Europäischen Vogelschutzgebietes ist aber aufgrund der Lage des
Vorhabenbereiches und den damit verbundenen Vorbelastung auszuschließen. Eine
Verträglichkeitsprüfung bezüglich des Vogelschutzgebietes ist nicht erforderlich.

4.2.1 Methodik

Es erfolgte eine Potenzialabschätzung auf Grundlage einer einmaligen Begehung
des Geländes im April 2017.
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Abbildung 4: Lage des Europäische Vogelschutzgebietes „Recknitz- und
Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“ (DE 1941-401)

4.2.2 Ergebnisse

Brutvögel der Freiflächen und Gehölze
Im Untersuchungsgebiet/Plangeltungsbereich ist aufgrund der vorgefundenen
Habitatstrukturen mit insgesamt etwa 10 Brutvogelarten auf den Freiflächen und im
Gehölzbestand zu rechnen. Es handelt sich um das Artenspektrum eines
Gewerbegebietes mit Baumbestand. Das Vorkommen der Charakterart von
Gewerbegebieten, der Haubenlerche ist im Ergebnis der Begutachtung für den
Plangeltungsbereich auszuschließen.
Lediglich der Baumbestand auf dem derzeit ungenutzten Gewerbegrundstück im
Nordosten weist derzeit aufgrund der Störungsarmut eine tatsächliche Bedeutung für
Brutvogelarten auf.
Alle potenziell vorkommenden Brutvogelarten sind gemäß Vogelschutzrichtlinie
(VSchRL) im Artikel 1 aufgeführt. Die festgestellten Arten sind ebenfalls nach der
Bundesartenschutzverordnung als „Besonders geschützt“ eingestuft. In der Tabelle 2
werden alle 10 im Plangeltungsbereich potenziell vorkommenden Brutvogelarten der
Freiflächen und Gehölze dargestellt.
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Tabelle 2: Artenliste der potenziellen Brutvögel der Freiflächen und Gehölze
lf

d
.
N

r.

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname

V
S

c
h

R
L

B
A

rt
S

c
h

V

R
L

M
-V

(2
0

1
4

)

R
L

D
(2

0
1

5
)

1 Ringeltaube Columba palumbus X Bg - -
2 Blaumeise Parus caeruleus X Bg - -
3 Kohlmeise Parus major X Bg - -
4 Mönchsgrasmücke Sylvia atriucapilla X Bg - -
5 Zaunkönig Troglodytes troglodytes X Bg - -
6 Amsel Turdus merula X Bg - -
7 Rotkehlchen Erithacus rubecula X Bg - -
8 Grünfink Carduelis chloris X Bg - -
9 Stieglitz Carduelis carduelis X Bg - -

10 Bluthänfling Carduelis cannabina X Bg V -

Die Gefährdungskategorien werden entsprechend der Roten Liste der gefährdeten Brutvogelarten
Mecklenburg-Vorpommerns (VÖKLER ET AL. 2014) und der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands
(GRÜNEBERG ET AL. 2015) angegeben.

Gefährdungskategorien der Roten Listen
V Art der Vorwarnliste, Bestandsrückgang oder Lebensraumverlust, aber (noch) keine akute

Bestandsgefährdung

Einstufung der Arten gemäß Vogelschutzrichtlinie (VSchRL)
X Art gemäß Artikel 1
I Art gemäß Anhang I

Einstufung gemäß Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
Bg Besonders geschützte Arten
Sg Streng geschützte Art
Die streng geschützten Arten sind ebenfalls besonders geschützt.

Brutvogelarten des Gebäudebestandes
Im und am Gebäudebestand können potenziell die in Tabelle 3 aufgeführten
Brutvogelarten vorkommen. Im Rahmen der Umsetzung der Planungen ist kein
Abbruch von Gebäuden vorgesehen.

Tabelle 3: Artenliste der potenziellen Brutvögel im und am Gebäudebestand

lf
d

.
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r.

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname
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(2
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)

R
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D
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0
1

5
)

1 Amsel Turdus merula X Bg - -
2 Rauchschwalbe Hirundo rustica X Bg V 3
3 Mehlschwalbe Delichion urbica X Bg V V
4 Hausrotschwanz Phoenicurus ochrurus X Bg - -
5 Bachstelze Motacilla alba X Bg - -
6 Haussperling Passer domesticus X Bg V V
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4.2.3 Auswirkungen des Vorhabens auf die Brutvögel

Brutvogelarten der Freiflächen und Gehölze
Das potenziell zu erwartende Arteninventar weist keine artenschutzrechtlich
relevanten Wertarten auf. Der überwiegende Teil der Arten brütet in Gebüschen und
Gehölzen bzw. in der Vegetation in der Nähe von Gebüschen bzw. am Boden von
Gehölzen. Entsprechend konzentrieren sich die Revierzentren auf die Gebüsch- und
Gehölzstrukturen. Im Rahmen der Baufeldberäumung auf den zur Bebauung
vorgesehenen Flächen kommt es zumindest teilweise zu Habitatverlusten. Diese
Habitatverluste sind jedoch rechtlich nicht relevant, da die Habitatfunktion für die
Arten im Umfeld weiter erfüllt wird. Es kommt auch zu keinen nachhaltigen
Wirkungen auf „lokale Populationen“.
Das Tötungsverbot für die Arten der Gehölze und Freiflächen gemäß § 44 Abs. 1
BNatSchG ist durch die Regelung der Zeiten der Beseitigung der Gehölze
auszuschließen. Aus artenschutzrechtlichen Gründen sollten diese Arbeiten im
Zeitraum vom 1. September bis 15. März durchgeführt werden.

Brutvogelarten des Gebäudebestandes
Ein Abbruch von Gebäuden ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Im Falle eines
Abbruchs von Gebäuden bzw. maßgeblichen Umbauarbeiten ist der Artenschutz im
weiteren Verfahren gesondert zu betrachten.
Das Tötungsverbot für Brutvogelarten des Gebäudebestandes bzw. angrenzender
Gehölzstrukturen, die nicht mehrjährig dieselben Brutstätten nutzen, gemäß § 44
Abs. 1 BNatSchG ist durch die Regelung der Abbruchzeiten der Gebäude bzw. der
Zeiten der Beseitigung der Gehölze auszuschließen. Aus artenschutzrechtlichen
Gründen sollten diese Arbeiten im Zeitraum vom 1. September bis 15. März
durchgeführt werden.

4.3 Reptilien

Aufgrund der relativ isolierten Lage des Plangeltungsbereiches auf einer bebauten
und von Bebauung umschlossenen Fläche wäre eine Betroffenheit der Reptilien,
insbesondere der artenschutzrechtlich relevanten Zauneidechse eigentlich im Vorfeld
auszuschließen gewesen. Vorsorglich wurde aber trotzdem diese Artengruppe im
vorliegenden Gutachten betrachtet, um mögliche artenschutzrechtliche Tatbestände
zu verifizieren bzw. Maßnahmen zur Minimierung und Vermeidung ableiten zu
können.

4.3.1 Auswirkungen des Vorhabens auf die Reptilien

Durch Umsetzung des Vorhabens kommt es nicht zu artenschutzrechtlich relevanten
Auswirkungen auf die Artengruppe der Reptilien, da keine maßgeblichen
Habitatbestandteile betroffen sind. Das Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG
kann durch die Umsetzung von Vorsorgemaßnahmen vermieden werden. Als
Vorsorgemaßnahme ist folgendes festzusetzen:
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden
bzw. die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher
eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben und
Gruben zu entfernen sind.
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4.4 Amphibien

Aufgrund der relativ isolierten Lage des Plangeltungsbereiches auf einer bebauten
von Bebauung umschlossenen Fläche wäre eine Betroffenheit der Amphibien
eigentlich im Vorfeld auszuschließen gewesen. Das Untersuchungsgebiet besitzt
potenziell eine nachgeordnete Bedeutung für Amphibien. Es ist nur von einzelnen
Tieren in geringer Frequenz auszugehen, die das Gebiet im Zuge der Migration
zufällig frequentieren. Im unmittelbaren Umfeld des Plangeltungsbereiches befinden
sich keine Gewässer, die eine potenzielle Bedeutung als Vermehrungshabitat für
Amphibien besitzen könnten.

4.4.1 Auswirkungen des Vorhabens auf die Amphibien

Durch Umsetzung des Vorhabens kommt es nicht zu artenschutzrechtlich relevanten
Auswirkungen auf die Artengruppe der Amphibien, da keine maßgeblichen
Habitatbestandteile betroffen sind. Das Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG
kann durch die Umsetzung von Vorsorgemaßnahmen vermieden werden. Als
Vorsorgemaßnahme ist folgendes festzusetzen:
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden
bzw. die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher
eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben und
Gruben zu entfernen sind.

5 Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse

Nachfolgend werden die Erfordernisse zur Durchführung von CEF-Maßnahmen,
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen sowie von Vorsorgemaßnahmen
dargelegt und verifiziert.

5.1 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)

CEF-Maßnahmen sind Maßnahmen, die vor dem Eingriff in maßgebliche
Habitatbestandteile von Arten gemäß der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie und
für Arten gemäß Anhang I der Vogelschutzrichtlinie bzw. für europäische
Brutvogelarten, die mehrjährig dieselben Niststätten nutzen (Rauchschwalbe,
Mehlschwalbe, Greifvögel usw.). Diese Maßnahmen verfolgen das Ziel die
Habitatbestandteile im Vorfeld durch geeignete Maßnahmen wie den Anbau von
Nisthilfen oder die Schaffung der durch das Vorhaben beeinträchtigten
Habitatbestandteile funktionsgerecht herzustellen. Durch die Umsetzung der CEF-
Maßnahmen wird ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand vermieden.

Fledermäuse
Für die Artengruppe der Fledermäuse sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich.

Brutvögel
Für die Artengruppe der Brutvögel sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich.

Reptilien
Für die Artengruppe der Reptilien sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich.
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Amphibien
Für die Artengruppe der Amphibien sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich.

5.2 Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen

Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen sind dazu geeignet, die Auswirkungen
von Vorhaben, die die unter dem Schwellenwert der nachhaltigen Beeinträchtigung
liegen, zu kompensieren bzw. die Habitatqualität besonderer schutzwürdiger Arten zu
verbessern. Diese Maßnahmen können im Zuge des allgemeinen Ausgleiches
erfolgen und sind hier zu bilanzieren. Hierbei sind aber die Habitatansprüche der
Arten zu berücksichtigen.

Fledermäuse
Das Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Fledermäuse des
Baumbestandes ist durch die Regelung der der Zeiten der Beseitigung der Gehölze
auszuschließen. Aus artenschutzrechtlichen Gründen sollten diese Arbeiten im
Zeitraum vom 1. September bis 15. März durchgeführt werden.

Brutvögel
Das Tötungsverbot für Brutvogelarten des Gebäudebestandes bzw. angrenzender
Gehölzstrukturen, die nicht mehrjährig dieselben Brutstätten nutzen, gemäß § 44
Abs. 1 BNatSchG ist durch die Regelung der Abbruchzeiten der Gebäude bzw. der
Zeiten der Beseitigung der Gehölze auszuschließen. Aus artenschutzrechtlichen
Gründen sollten diese Arbeiten im Zeitraum vom 1. September bis 15. März
durchgeführt werden.

Reptilien
Für die Artengruppe der Reptilien sind keine Minimierungs- und
Vermeidungsmaßnahmen erforderlich.

Amphibien
Für die Artengruppe der Amphibien sind keine Minimierungs- und
Vermeidungsmaßnahmen erforderlich.

5.3 Vorsorgemaßnahmen

Aufgrund der Erfordernisse des Artenschutzrechtes sind artenschutzrechtlich
begründete Vorsorgemaßnahmen zu empfehlen.

Fledermäuse
Für die Artengruppe der Fledermäuse sind keine Vorsorgemaßnahmen erforderlich.

Brutvögel
Für die Artengruppe der Brutvögel sind keine Vorsorgemaßnahmen erforderlich.

Reptilien
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden
bzw. die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher
eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben und
Gruben zu entfernen sind.
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Amphibien
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden
bzw. die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher
eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben und
Gruben zu entfernen sind.

6 Rechtliche Zusammenfassung

Ein artenschutzrechtlicher Genehmigungstatbestand besteht bei Beachtung der
Empfehlungen für die Umsetzung von Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen
bzw. der Vorsorgemaßnahmen nicht.
Artenschutzrechtliche Belange bezüglich des möglichen Abbruchs von Gebäuden
sind auf weitere Planungsphasen zu verschieben.
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